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·ebauungsplan 11 Schneckenberg 11 

:'CHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN 

. Geltungsbereich 
·, 

Die Abgrenzung des Baugebietes ergil'.>t sich aus dem 
Lageplan Maßstab 1: 500, Anlage Nr. 

' 
5a) und 5b),i • 

Blatt 1 und 2 
i 
10 2. Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs ~ 1 Ziff. 1a BBauG) 
i 

2.1. Reines Wohngebiet · (§ 3 BNVO) i· 

a) Reine · Wohngebi.ete dienen au~schließlich 

dem Vl ohnen . j 

1b ) Zuläs sig sind Wohngebäude.. 1 

! 
1 

Ausnahmen 
1 

nach § 3 Abs. 3 werden nicht z~gelassen. 
1 

1 . 

2.2. Allgemeines Wohngebiet ( § 4 .$NV0)_ 
1 

a) Das ~llgemeine Wohngebiet dient vorwiegend 
dem 'Wohnen. ' j 

b) Zulässig sind: 

1) Wohngebäude, ! · 
1 

2) die· der Verso rgung des Gebietes dienenden 
i

Läden, Schank~ u. Spe i se~i r t schaft en sowie 
nicht störende Handwerks~etriebe; 

1 

3 ) Anl~gen für kirchliche, ~ulturell e, soziale 
• 1 

und gesundheitliche Zwec~e . 
. i 

Ausnahmen: 1 

1I • 
§ 4 Abs . 3 Z:1.ff. 1 .und 6 werden· allgemein 

i • 
zuge l assen. 
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2.3. Dorfgebiet I (§ 5 BNVO) 

a) Dorfgebiete dienen vorwiegend der Unter­
bringung der Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betbiebe und dem 

1 

Wohnen. i 
! 

b) Zulässig sind: 
1

i 

'1) Wirtschaftsstellen. land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe, 

1 

1 

1 

2) Kleinsiedlungen U11d la~dwirtschaftliche 
Nebenerwerbsstellen, ! • 

1 

3) Wohngebäude, i 
1 

. . i 
4) Betriebe · zur Verarbeitung und Sammlung 

land- und forstwirtschJftlicher Erzeug- • 
nisse, 

5) Einzelhandelsbetriebe, iSchank- und Speise­
:,wirtschaften sowie Bet:4'ie be des Beherber­
gungsgewerbes, 

6) Handwerksbetriebe, die !der Versorgung der 
1 

Bewohner des Gebietes dienen, 
1 

7) sons.tige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• 1 

i• . 1 

8) Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie 
; 

für .kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

! 

9) Gartenbaubetriebe, 

'10) Tankstellen. 

' 
2.4. Dorfgebiet II (§ 5 Abs. 3 :spvo) 

1 

Im beschränkten Dorfgebiet (M!D II) werden auf' -
grund des § 5 Abs. 3 BNVO nur 

1 

l folgende Anlagen
1 

·zugel assen: 

! 
a) Wohngebäude (Abs. 2, Ziff:. 3) 

b) Kleinsiedlungen und l andwirtschaftliche 
Nebenerwerbsstellen (Abs. ! 2, Ziff. 2) 

./. 
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1 

c) Anlagen für örtliche Verwalt\mg sowie für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit­
liche und sport·liche Zwecke i (Abs. 2, Ziff.8) 

2.5. Gewerbegebiet I ( § 8 BNVO) 

a) Das Gewerbegebiet dient vorwiegend der Unter­
bringung von nicht erheblich; 

! 

belästigenden 
Gewerbebetrieben. 

1 

b) Z.ulässig sind: 

1. Gewerbebetriebe aller Art; mit Ausnahme von 

Einkaufszentren und Verbrauchermärkten i.S. 
1 

des§ 11 Abs. 3 Lagerhäuser, Lagerplätze 
und öffentliche Betriebe, !

' 
soweit diese 

. 
! 

Anlagen für d1e Umgebung keine erheblichen 
1i Nachteile oi er Belästigungen zur Folge 

haben können. 
1-

2.· Geschäfts-, Büro- und Verivaltungsgebäude, 
1 

3. Tankstellen, , 

Ausnahmen: 

Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 Ziff . .1 werden 
allgemein zugelassen . . 

', 1 

2.6. Gewerbegebiet II ·c § 8 Abs. 4 ! BNVO) 

• i 1. Im beschränkten Gewerbegebiet sind nur Betriebe 
- 1 

und Anlagen wie Verwaltungsg~bäude, Lagerplätze, 
Lagergebäude, . Textilbetriebe~ feinmechanische , . . ' 

Betriebe und ähnliche Einrichtungen zulässig, 
wobei. 55 dB (A) bei Tag und 4-0 dB (A) bei Nacht 

~nicht überschritten werden dürfen. 
i 

2. Wohnungen für Aufsichts- und lBereitschaftsper-
sonen sowie für Betriebsinhalber und 0 BetriebsleiteJ· 

1 
1i sind grundsätz1lich zulässig. ! 

1 

i 
1 • 

./. 
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2.7. Größe der Grundstücke 
1 

Die Grundstücke im WR- und WA-Gebiet sol len · 
.eine Mindestgröße von 400 m4 haben. 

i 

3. fuaß der baulichen Nutzung 
1 

,A . Wo.hngeb:j..at (W:R- und WA-Ge'Oie~ ) 
; 

'1. a) Die Zahl der Vollgeschos~se richt e t sich 

.1 , ·:'nach den Eintragungen i ~ der Nutzungs-
1 schablone. 

, 
1 

1 

b) Bei den Hanghaustypen ( iI und H, s . Plan) 
• 1 

wird ein weiteres Vollge schoß talseitig
1 

•zugelassen. 1 ;· ' 

1 

•2. Die Grundflächenzahl darf m1ax. 0 , 4 • betragen 
1 

1 3. Die ;Geschoßflächenzahl wirdi bei 
1 . .
1 
1 a) Hangbauweise _auf max . 0, 5 und 

. 1 
1 ! 

b) sonst auf max. 0,8 festgesetzt. 
1 

B. Dorfgebiet I und II 

'1 . Die Zahl der Vollgeschosse pichtet sich nach 
1

den Ei n tragungen in der Nutzungsschablone 
und gelten als Höchstgrenze~. 

2. Die Grundflächenzahl darf max. 0,4 und 

3. die Geschoßflächenzahl max. : o,8 betragen. 

C. Gewerbegebiet I und II 

'1. Die Zahl der Vollgeschosse richte t s ich nach 
den Eintragungen der Nutzungsschablone und 
sind Höchstgrenzen. 

2 ·, Die Grundflächenzahl darf max . 0 ,8 betragen und 

3. Die Geschoßflächenzahl wird auf max. 2,0 
festgesetzt. 

./. 
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4. :Bauweise und Stellung der baul ichen Anlagen 

4.1. Bauweise 

a) I m WR, WA und lv1D I und II- Gebiet wird die 
offene Bauweise festtgesetzt;, ' in der Einzel­
oder Doppelhäuser zulässig 'sind . 

b) In den, im Planbereich besonder s dargestellten 
Zonen, si. nd auch Hausgruppe_n mit einer Länge 

1 

von höchstens 50 m zugelassen.
! 

c) Im Gewerbegebiet I und II w'ird die besondere 
Bauweise festgesetzt, wobeil Grenzabstände ge­
mäß§ 7 LBO einzuhalten sind, die Gebäude 
eine max. Länge von 100 m haben dürfen. 

4.2. Trauf- und Firstrichtung 

Für die Trauf~ und Firstrichtung und Richtung 

der Gebäudelängsachsen gelten die zeichnerischen 
Festsetzungen im Lageplan (Anlg. Nr. .'5A 1-1~ !5~.) 

4. 3. Überbaubare Gru.ndstücksflö..che i ( § 23 BNVO) 
' Die überbaubare Grundstücksfläche ist im Lage--

plan , Anl . i'fr. .5a und 5b fest~e 1 egt . 

5. Höhenlage der baulichen Anlagen 

5.1. Die Höhen+age der baulichen Anlagen-Oberkante 
des Erdgeschoßfußbodens oder Bodenplatte des 
ersten Geschosses wird auf+ Ö,50 m über dem 
• - ' 

natürlichen Gelände festgelegt! • 

5.2. Ausnahmen können i m Einvernehmen mit der 
. ' 

Ge~einde und de r· Baurechtsbehörde zugelassen 
1 

werden, wenn dies aus topographischen Gründen 

notw~ndig ist. 

6. Garagen und Stellplätze 
1

Die Errichtung von Garagen und überdachten Stell-, 
plätzen ist nui innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zugelassen. 

./. 
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6.2. Von der Straßen-bzw. Gehwegkante ist mit dem · · 
Garagentor ein Mindestabstand: von 5,-m einzu-

. halten. 

6.3. Stellplätze für die gewerblichen Betriebe sind 
-entsp;echend § 69 LBO und deml Garagenerlaß 

1 

(Stellplatzrichtlinien) im no~wendigen Umfange 
herzustellen. 

6.4. Die Stellplätze müssen von der ' öffentlichen 
Straße aus verkehrssicher zu erreichen sein 
und müssen eine zentrale Zufahrt erhalten. 

7. Ställe für Kleintierhaltung 

7.1. Ställe für Kleintierhaltung als Zubehör zu 
Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen 

2Nebenerwerbsstell·en sind bis 'zu 30, - m zulässig . 

7.2. Diese genannten Nebengebäude sind an die Haupt­
gebäude oder die Garagen gestalterisch einwand­
frei anzubauen. 

8. Verkehrsflächen ( § 9 Abs. 3 und 4 BBauG) 

Für die Ver kehrsflächen und ihre H:öhenlage gelten 
die Planeintragungen i m Lageplan und in den Längs­
schnitten. 

9. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
( § 111 Abs. 1 Ziff. 1 ff LBO) 

9.1. Die Dachneigung richtet sich nach den Eintra­
gungen in der Nutzungsschablone. 

Ausnahmen kö~en bei Gewerbepetri eben zuge-
' 

.lassen werden, wenn dies aus betriebstech-
nischen Gründen notwendig ist·. 

i 

9.2. Bei geneigten Dächern darf nur 
1 

dunkles Dach-
deckungsmateri~l (rotbraun oder dunke l grau) 
verwendet werden. 

•9.3. Dachgaupen und1 Dachaufbauten werden untersagt. 

./. 
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I 
' ! 1 9.4. Die Gebäude sind spätestens 2 !Jahre nach Er-

1 .
stellung zu verputzen bzw. außenwandig fertig-! ·Il • zustellen. 

: -"i 

110. Außenanlagen ( § 11'1 Abs. '1 Ziff. ;1 ff LB0) 

! 
l 

]\..J 

.l 
! 
1 

i 
1 
1 
'i 
' ! 
i 

i 
' 

10 ,1. Aufschüttungen und Abe;rabunge'.n über '1 t-m sind 
genehmigungspflichtig. 

10.2. Die Sichtwi nkelbereiche sind :zu- und ausfahrts­
fre:i. zu halten. Das Gelände i :m Sichtwinkelbe­
reich ist auf mind. + 0,20 m 1über Straßenober-

' 
kante abzutragen. 

j 
1 

10.3. Bepflanzungen und Einfriedigungen sind im.Sicht-, 

winkel unzulässig. i 
i 

Ausnahmsweise können kriechen~e Gewächse zuge-
·1assen werden . i 

1 

1 . 
:10.4. Die unüberbaubaren Flächen, insbesondere zu den 

1 

öffentlichen Straßen sind als! Grünflächen anzu-
1 

legen, zu bepflanzen und zu pflegen, 
1 

. • 1

Einfriedigungen gegenüber den1öffentliehen . . ! 
Straßen und Anlagen sind nur :als Naturhecken 

1 

oder Holzscherenzäune mit 0,80
1 

m Höhe zulässig.
: 

Bei den gewerblich genutzten µrundstücken darf 
die :Einfriedung bis 2-;-m Höhe1 haben, hier kann 
auch l\liaschendraht verwendet w 1erden. 

1 
1 

' 10. 6 . Stützmauern sind soweit erfor~erlich bis zu ~iner 
Höhe von 0,80 m zulässig. ; 

'Ausnahmen können aus topographischen Gründen 
! 

zuge l a ssen werden, wenn dies gestalterisch 
vertreten werden kann . 1 

' 

10. 7 . Die im Plan eingetragenen Bepflanzungen sind zu 
' 

e rha lten und die gekennzeichneten Grünflächen 
sind mit bodenständigen Bäumen 

1 

und Sträuchern 
i ! 

zu bepflanzen . / : 
1 i 

10.8.Nebenanlagen im Sinne des§ '1~ Abs . 2 sind in den 

nicht bebaubaren Grundstücksflächen zulässig
• 1 

s oweit sie erforderli ch sind . 
1 

1 
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